
Die Verwaltung wird beauftragt, für sämtliche städtische Einrichtungen, vorrangig zunächst für 
die Brennpunkte ein Sicherheitskonzept im Zusammenwirken mit der Landespolizei und unter 
Einbeziehung des städtischen Ordnungsaußendienstes zu erstellen. Dabei sollen auch die 
aktuellen Beschädigungen an Privateigentum mit berücksichtigt werden. Das Sicherheitskonzept 
wird dem Rat/Hauptausschuss vorgestellt und in die Tat umgesetzt. 


